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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Offenlage lag der Entwurf des Bebauungsplanes „Im Böbig – IV. Änderung“ im Zeitraum vom 06.01.2014 bis 
07.02.2014 öffentlich aus. Während der Offenlage gingen drei Schreiben mit Stellungnahmen ein. 

 

Stellungnahme Grundstücksverwaltungsgesellschaft 
Neubauer-Pfähler vom 06.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung zur Breite der Zufahrt kann 
Rechnung getragen werden, in dem die 
festgesetzte private Grünfläche an der Winzinger 
Straße von bislang 5 m Breite auf 3,50 m Breite 
reduziert wird, Den stadtgestalterischen Belangen 
ist damit weiterhin ausreichend Rechnung 
getragen (Vermeidung von Stellplätzen unmittelbar 
an der Winzinger Straße) und die Zufahrtsbreite 
erhöht sich auf 7,50 m. 

Die vorgeschlagene  Änderung macht keine 
erneute Offenlage erforderlich, da die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden und nur die 
Einwänder sowie die Stadt Neustadt betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die festgesetzte private 
Grünfläche an der Winzinger 
Straße wird von 5 m auf 3,50 
m Breite reduziert. 
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Stellungnahme Grundstücksverwaltungsgesellschaft 
Neubauer-Pfähler vom 06.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

Das Mischgebiet MI 2 (Anwesen Winzinger Straße 
76) weist eine Flächengröße von 1.610 m² auf. 
Gemäß Kataster besteht ein Gebäudebestand von 
ca. 490 m², der mit der vorgesehenen GRZ von 0,3 
genau abgedeckt wird. Tatsächlich ist der 
Gebäudebestand jedoch größer als im Kataster 
dargestellt und umfasst gemäß Luftbildauswertung 
eine Fläche von bis zu 530 m². Die GRZ sollte 
daher zur planungsrechtlichen Absicherung des 
Gebäudebestandes angehoben werden, ohne 
jedoch eine substanzielle Ausweitung der 
Bebauung über den heutigen Bestand hinaus 
zuzulassen. Vorgeschlagen wird eine Anhebung 
der GRZ auf 0,35. Angesichts der zulässigen zwei 
Vollgeschosse sollte die ursprünglich festgesetzte 
GFZ von 0,7 beibehalten werden. 

Da sich an der zulässigen Gesamtversiegelung 
(einschließlich der Flächen für Nebenanlagen, 
Garagen und Stellplätze) keine Veränderung ergibt 
und die Planänderung nur der Bestandssicherung 
dient, ergibt sich keine Betroffenheit Dritter, so 
dass eine erneute Offenlage nicht erforderlich wird. 

 

 

 

 

 

 

Die GRZ für das Mischgebiet 
MI 2 wird von 0,3 auf 0,35 
erhöht. Die ursprünglich 
festgesetzte GFZ von 0,7 
wird beibehalten. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes „Im 
Böbig – IV. Änderung“, sondern auf andere 
Flächen des Ursprungsbebauungsplanes „Im 
Böbig“. 

 

 

Änderungserfordernisse am 
Entwurf des Bebauungs-
planes „Im Böbig – IV. 
Änderung“ ergeben sich 
nicht. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

s.o. s.o. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

s.o. 

 

 

 

 

 

 

 

s.o. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

s.o. 

 

 

 

 

 

Die beabsichtigte Erweiterung der drei 
bestehenden Einzelhandelsmärkte fügt sich in die 
Einzelhandelskonzeption der Stadt Neustadt ein. 
Städtebaulich relevante negative Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.  

 

 

 

 

Die Anregungen beziehen sich nicht auf den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes „Im 
Böbig – IV. Änderung“, sondern auf andere 
Flächen des Ursprungsbebauungsplanes „Im 
Böbig“. 

 

 

 

 

 

s.o. 

 

 

 

 

 

An der Planung wird 
festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

Änderungserfordernisse am 
Entwurf des Bebauungs-
planes „Im Böbig – IV. 
Änderung“ ergeben sich 
nicht. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

s.o. 

 

 

 

 

 

Im Planungsgebiet hat sich ein für die Stadt 
Neustadt bedeutsamer Nahversorgungsstandort 
entwickelt. Die IV. Änderung des Bebauungsplans 
„Im Böbig“ knüpft an diese tatsächliche 
städtebauliche Entwicklung des Planungsgebietes 
an und schafft die planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße 
Fortentwicklung des Bestandes. 
 
Die Bereitstellung einer Fläche zur Erweiterung 
des ALDI-Marktes dient der Kompensation einer 
von ALDI an die Stadt abzutretenden Fläche zur 
Verwirklichung des geplanten Fuß- und Radweges 
entlang des Speyerbachs.  

 

Mit der IV. Änderung des Bebauungsplanes wird 
den Erfordernissen zur Sicherung und Entwicklung 
der örtlichen Nahversorgung in ausreichendem 
Umfang Rechnung getragen. Ein weitergehendes 
Handlungserfordernis ist nicht erkennbar.  

Über die Einleitung eines Änderungsverfahrens zur 
Umwandlung von Gemeinbedarfsflächen in 
(private) Bauflächen außerhalb des 
Geltungsbereiches der laufenden IV. Änderung 
des Bebauungsplanes „Im Böbig“ ist gesondert zu 
entscheiden.  

 

s.o. 

 

 

 

 

 

An der Planung wird 
festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ein über die laufende 
Änderung hinausgehender 
Bedarf für eine weitere 
Einzelhandelsentwicklung im 
Umfeld des Planungs-
gebietes besteht nicht.  

Der Geltungsbereich der IV. 
Änderung des 
Bebauungsplanes „Im Böbig“ 
bleibt unverändert. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

Der geplante Fuß- und Radweg entlang des 
Speyerbachs ist bereits in der II. Änderung des 
Bebauungsplanes „Im Böbig“ enthalten gewesen. 
Im Rahmen der IV. Änderung wird der 
Trassenverlauf aktualisiert und die 
Flächenverfügbarkeit hergestellt.  

Für den Teilabschnitt entlang der bestehenden 
Einzelhandelsmärkte ist der Rad- und Fußweg in 
jedem Fall ökologisch vertretbar. Grundsätzlich ist 
dies auch für die weitere Fortführung Richtung 
Osten anzunehmen. Im Rahmen eines noch 
abschließend durchzuführenden wasserrechtlichen 
Verfahrens sind allerdings noch die genauen 
Anforderungen an eine ökologisch verträgliche 
Umsetzung der Planungsabsicht zu fixieren. 

Ein Einzelhandelsstandort nördlich der Martin-
Luther-Straße wurde geprüft. Dieser wäre jedoch 
nur umsetzbar gewesen, wenn damit eine Aufgabe 
des bisherigen Einzelhandelsstandortes westlich 
der Martin-Luther-Straße einhergegangen wäre. 
Die Eigentümer des bisherigen Einzelhandels-
standortes westlich der Martin-Luther-Straße 
waren hierzu jedoch nicht bereits; angesichts der 
vorhandenen Baugenehmigung wäre eine 
Aufhebung der Baurechte nicht durchsetzbar 
gewesen. 

 

Die übrigen Anregungen beziehen sich nicht auf 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes 
„Im Böbig – IV. Änderung“, sondern auf andere 
Flächen des Ursprungsbebauungsplanes „Im 
Böbig“. 

 

An der Planung wird 
festgehalten. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

Die Stadt gibt keine eigenen Gemeinbedarfs-
flächen auf. Vielmehr kommt es zu einem 
Flächentausch. 

 

 

 

 

 

 

Eine Erweiterung des Geltungsbereiches der IV. 
Änderung des Bebauungsplanes „Im Böbig“ ist 
nicht geboten, da keine relevanten 
Wechselbeziehungen zwischen den 
unterschiedlichen Planungsintensionen bestehen. 
Eine  Überplanung der Gemeinbedarfsflächen 
Schule kann daher in einem eigenständigen 
Bebauungsplan-Änderungsverfahren erfolgen. Ob 
ein solches Verfahren eingeleitet wird, ist 
außerhalb des Verfahrens zur IV. Änderung des 
Bebauungsplanes „Im Böbig“ zu entscheiden. 

 

Da die IV. Änderung des Bebauungsplanes „Im 
Böbig“ nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt werden kann, erfolgt eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Geltungsbereich der IV. 
Änderung des 
Bebauungsplanes „Im Böbig“ 
bleibt unverändert. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

Zur Bestandsdarstellung: Die vorgenommene 
textliche Beschreibung des Bestandes reicht als 
Grundlage für eine sachgerechte Abwägung 
vollauf aus, zumal ergänzend durch die 
vorliegende artenschutzrechtlichen Verträglich-
keitsstudie (Dr. Blum, September 2013) eine 
Bewertung der Bedeutung der vorgefundenen 
Vegetationsstrukturen für die einheimische Tierwelt 
vorgenommen wurde. 

Zu Alternativen zum Mönchhofgarten:  Als 
Alternative zu einer Inanspruchnahme des 
Mönchhofsgartens ergibt sich neben einem 
Verzicht auf die Planung (soweit sie den 
bestehenden REWE-Markt betrifft) nur eine 
Verlagerung auf die Ostseite der Martin-Luther-
Straße. Dies hätte jedoch zwingend eine Aufgabe 
der Nutzungsrechte für den bestehenden 
Einzelhandelsmarkt vorausgesetzt. Nur für die 
Bäume, die künftig innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche liegen, wird eine Fällung 
vorbereitet. Dieser Eingriff wird durch die 
Zuordnung einer externen Ausgleichsfläche 
kompensiert. 

Zum Rad- und Fußweg entlang des Speyerbachs: 
Die bisherigen Versickerungsflächen im Bereich 
des ALDI-Marktes werden in Teilen für den Rad- 
und Fußweg in Anspruch genommen, um einen 
vergrößerten Abstand zum Speyerbach zu 
ermöglichen.  Die private Grünfläche östlich des 
ALDI.-Marktes soll als Versickerungsfläche 
hergestellt werden. Die Festlegung der genauen 
Gestaltung obliegt dem Bauherrn. 

Im Plangebiet besteht kein Fuß- und Radweg.  

 

Ergänzungen im 
Umweltbericht sind nicht 
erforderlich. 

 

 

 

 

An der Planung wird 
festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Planung wird 
festgehalten. 
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Stellungnahme Günter Schönbach vom 06.02.2014 Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 Zum LIDL-Gebäude:  

Die Bestandsimmobilie von LIDL entspricht baulich 
nicht den aktuellen energetischen Anforderungen 
und kann auch nicht ohne weiteres entsprechend 
ertüchtigt werden. Insofern ist nicht 
auszuschließen, dass gerade im Sinne des 
Nachhaltigkeitsgedankens ein Neubau die 
sinnvollere Lösung sein kann. Es ist jedoch nicht 
Aufgabe der Stadt, diese Thematik abschließend 
zu klären. Dies obliegt vielmehr dem Bauherrn. 

Im Rahmen eines Bebauungsplanes besteht keine 
Festsetzungsmöglichkeit, mit der die Erhaltung 
eines bestehenden Gebäudes erzwungen werden 
könnte. 

An der Planung wird 
festgehalten. 
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Stellungnahme LIDL Vertriebs GmbH & Co. KG vom 
12.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

 

Nach Eingang der Stellungnahme der Fa. Lidl 
haben sich zwischenzeitlich die 
Rahmenbedingungen dahingehend geändert, dass 
die Fa. Lidl einen Kaufvertrag über den Erwerb des 
östlich angrenzenden Grundstücks schließen 
konnte. Das dort vorhandene Gebäude soll 
abgebrochen werden, so dass der geplante 
Ersatzneubau des Lidl-Markts weiter nach Osten 
verschoben werden kann. 

Mit der Umplanung haben sich die 
Gebäudeanforderungen nochmals verändert. 
Erforderlich wird nun eine Traufhöhe von 139,00 m 
und eine Firsthöhe von 142,00 m. Die 
Geschossfläche beträgt 2.550 m². 

Im Interesse einer zeitgemäßen Gestaltung des 
künftigen Marktgebäudes sollte den veränderten 
Anforderungen Rechnung getragen werden. 
Städtebauliche Bedenken bestehen nicht.  

Allerdings ist aufgrund der vorgeschlagenen 
Planänderungen eine erneute Offenlage 
erforderlich, die zwischenzeitlich im Zeitraum vom 
17.07.2015 bis 17.08.2015 durchgeführt wurde.  

 

 

 

Die zulässige Traufhöhe wird 
von 137 mNN auf 139 mNN 
erhöht. Die Firsthöhe wird mit 
maximal 142 mNN 
festgesetzt und die zulässige 
Geschoßfläche wird von 
1.750 m² auf 2.550 m² 
erhöht. 

Die Breite der privaten 
Grünfläche entlang der 
Martin-Luther-Straße wird mit 
3 m vermasst. 
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 Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB haben folgende 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben: 

 

Nr. Behörde bzw. sonstiger Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom  Inhalt 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 

13.02.2014 Anlage 1 

1 ADD, Außenstelle Schulaufsicht 13.01.2014 Keine Einwände 

2 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt 29.01.2014 Keine Bedenken 

3 Stadtverwaltung, Fachbereich Ordnung, Umwelt & 
Bürgerdienste 
Abt. Umwelt und Landwirtschaft 

21.01.2014 Anlage 2 

4 Stadtverwaltung Neustadt, Untere Wasserbehörde 05.02.2014 Anlage 3; Verweis auf die Stellungnahme 
vom 15.07.2013 

5 Stadtverwaltung Neustadt, Fachbereich Liegenschaften 
und Bauverwaltung 

23.01.2014 Keine Einwände 

6 Stadtverwaltung Neustadt, Brandschutzdienststelle 13.02.2014 Keine Bedenken 

6 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz 10.02.2014 Keine Einwände 

7 Landwirtschaftskammer 14.01.2014 Keine Bedenken 

8 NABU Neustadt/Weinstraße 08.11.2013 Anlage 4 

9 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 

28.02.2014 Anlage 5 
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Anlage 1 
 

Stellungnahme Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz vom 13.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

Die Ziele der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie werden beachtet, in dem entlang 
des Speyerbachs die bestehenden öffentlichen 
Grünflächen so weit ausgedehnt werden, wie dies 
unter Berücksichtigung des Bestandes und der 
ebenfalls zu berücksichtigenden privaten Belange 
der angrenzenden Grundstückseigentümer 
vertretbar erscheint. Ein 10 m breiter 
Gewässerrandstreifen kann südlich des 
Speyerbachs – unter Einschluss eines 
gewässerbegleitenden Weges und angrenzender 
privater Grünflächen – überwiegend gewährleistet 
werden. Nördlich des Speyerbachs bildet eine 
bestehende private Erschließungsstraße eine 
Grenze, die nur mit unvertretbar hohem Aufwand 
verschoben werden könnte.   

 

Die bestehende Versickerungsfläche weist bereits 
heute einen gedrosselten Ablauf in den 
Speyerbach auf, Auch künftig wird ein solcher 
Notüberlauf vorgesehen werden, gerade um die 
Standsicherheit der Böschungen entlang des 
Speyerbachs nicht zu gefährden. Die genaue 
Ausbildung der Böschung des geplanten Fuß- und 
Radweges ist zudem nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens, sondern wird vielmehr 
erst in einem gesonderten wasserrechtlichen 
Verfahren fixiert werden.  

 

Die Breite der Gewässer-
randstreifen bleibt unverän-
dert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mögliche Konflikte wischen 
der Versickerungsfläche 
südlich des Speyerbachs und 
dem bachbegleitenden Fuß- 
und Radweg können im 
Rahmen der konkretisieren-
den Planungen durch eine 
entsprechende bauliche Aus-
gestaltung vermieden 
werden 
Änderungserfordernisse am 
Bebauungsplanentwurf 
ergeben sich nicht.  



Stadt Neustadt an der Weinstraße - Bebauungsplan "Im Böbig – IV. Änderung“ 

Abwägung über die Stellungnahmen aus der Offenlage und der Behördenbeteiligung  
 

 
Seite 15 

 

Stellungnahme Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz vom 13.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

Die genaue Ausgestaltung der Versickerungs-
mulden obliegt dem Grundstückseigentümer. Er 
hat dabei die Vorgaben und Auflagen aus der 
gesondert erforderlichen wasserrechtlichen 
Genehmigung zu beachten. 

 

 

Der Regenüberlauf (RÜ) Martin-Luther-Straße 
befindet sich in Höhe der Robert-Stolz-Straße und 
somit „vor“ dem Bebauungsplangebiet „Im Böbig-
IV. Änderung“. Eine Einleitung von Schmutzwasser 
aus dem Baugebiet erfolgt somit „ hinter“ dem RÜ 
und hat folglich keine Auswirkungen auf die 
Bemessung des RÜ. Es findet keine Veränderung 
der in den Speyerbach eingeleiteten Schmutzfracht 
statt. 

Die geforderte Sanierung des Regenüberlaufs 
Martin-Luther-Straße steht nicht in kausalem 
Zusammenhang mit der Änderung des 
Bebauungsplanes und kann daher im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht verlangt werden. 

Darüber hinaus wird in Neustadt grundsätzlich bei 
jedem Bauvorhaben konsequent auf die Einhaltung 
des Landeswassergesetzes geachtet. Nieder-
schlagswasser wird grundsätzlich am Ort des 
Anfalls, also auf dem Grundstück entsorgt.  

Hier hat eine Versickerung stets Vorrang. Ist eine 
Versickerung nachweislich, z. B. durch ein 
Bodengutachten, nicht möglich, so kommt bei 
Vorhandensein eines Gewässers, auch eine 

 

 

 

 

 

 

Änderungserfordernisse am 
Bebauungsplanentwurf 
ergeben sich nicht. 
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Stellungnahme Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz vom 13.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

gedrosselte Ableitung in dieses Gewässer infrage. 

Diese Regenwasserbewirtschaftung liegt im 
größten Interesse der Stadt bzw. des ESN, da kein 
Niederschlagswasser über einen Kanal zur 
Kläranlage in Lachen-Speyerdorf abgeleitet 
werden soll. 

Bei jedem einzelnen Bauvorhaben wird auf die 
Einhaltung der v. g. Vorgaben geachtet und nur 
dann eine Entwässerungsgenehmigung durch den 
ESN erteilt. 
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Anlage 2 
 

Stellungnahme der Stadtverwaltung, Fachbereich 
Ordnung, Umwelt & Bürgerdienste 
Abt. Umwelt und Landwirtschaft vom 21.01.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

Die Umweltabteilung weist darauf hin, dass sowohl Umweltausschuss (39. 
Sitzung am 21.10.2013) als auch Bauausschuss (44. Sitzung am 
22.10.2013) die Auslegung des Planentwurfes zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden mit der Maßgabe befürwortet haben, die 
ökologische Vertretbarkeit der Radwegeverbindung zwischen Martin-
Luther-Straße und östlicher Grenze des Bebauungsplangebietes zu 
überprüfen. 

Zudem hat Frau Gehring, NABU, im Nachgang zur Sitzung des 
Umweltausschusses am 21.10.2013 mit Schreiben vom 08.11.2013 
schriftlich Bedenken gegen den Ausbau des Radweges zwischen Martin-
Luther-Straße und Landwehrstraße geäußert. Dieses Schreiben wurde 
der Abt. 220 mit email vom 11.11.2013 übermittelt. 

 

Eine Überprüfung der ökologischen Vertretbarkeit des Radweges 
zwischen Martin-Luther-Straße und östlicher Grenze des 
Bebauungsplangebietes ist vorzunehmen. 

 

Die Stellungnahme von Frau Gehring ist im weiteren Verfahren zu 
berücksichtigen. 

 

Die der Radwegeverbindung zwischen Martin-
Luther-Straße und östlicher Grenze des 
Bebauungsplangebietes ist bereits im bislang 
rechtsgültigen Bebauungsplan „Im Böbig – 2. 
Änderung“ enthalten und wird im Rahmen der IV. 
Änderung nur lagemäßig an die veränderte 
Grundstückssituation angepasst und etwas weiter 
vom Gewässer abgerückt. Insofern wird durch die 
IV. Änderung des Bebauungsplans kein 
grundlegend neues Baurecht geschaffen. 

Ungeachtet der planungsrechtlichen Absicherung 
des Weges im Bebauungsplan bedarf die Planung 
des Fuß- und Radweges ergänzend eines eigenen 
wasserrechtlichen Verfahrens. Im Rahmen dieses 
nachfolgenden wasserrechtlichen Verfahrens sind 
in einer gesonderten umweltfachlichen Prüfung die 
Umweltauswirkungen des geplanten Rad- und 
Fußweges sowie die zur Vermeidung, Minderung 
und zum Ausgleich erforderlichen Maßnahmen 
abschließend zu untersuchen und zu bestimmen. 

 

Das Schreiben des NABU vom 08.11.2013 wurde 
als Stellungnahme zur Bebauungsplan-Änderung  
gewertet, auch wenn es außerhalb der förmlichen 
Beteiligungsfrist eingegangen ist. Es wird auf 
Anlage 4 verwiesen.  

Die ökologische Vertretbar-
keit der Radwegeverbindung 
zwischen Martin-Luther-
Straße und östlicher Grenze 
des Bebauungsplangebietes 
wird in dem dem 
Bebauungsplanverfahren 
nachfolgenden wasserrecht-
lichen Genehmigungsver-
fahren abschließend geprüft. 

Änderungserfordernisse am 
Bebauungsplanentwurf 
ergeben sich nicht. 
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Anlage 3 

Stellungnahme Stadtverwaltung Neustadt, Untere 
Naturschutzbehörde, Untere Wasserbehörde vom 
18.07.2013 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

 

Die Stellungnahme der Abteilung Landwirtschaft 
und Umwelt – Naturschutz und Landschaftspflege 
bestätigt den im Bebauungsplan enthaltenen 
Kompromiss zwischen den unterschiedlichen 
Belangen des Naturschutzes und der Naherholung 
bzw. des Fußgänger- und Radverkehrs. 

Änderungserfordernisse am Bebauungsplan-
entwurf ergeben sich nicht. 

 

 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Eine 
Änderung des Bebauungs-
plan-Entwurfes ist nicht 
erforderlich. 
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Anlage 4 

Stellungnahme NABU Neustadt/Weinstraße vom 
08.11.2013 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

 

Der Fuß- und Radweg entlang des Speyerbachs 
war bereits in der II. Änderung des 
Bebauungsplanes „Im Böbig“ verankert. Mit der 
jetzigen IV. Änderung des Bebauungsplanes „Im 
Böbig“ erfolgt nur eine geringfügige Anpassung 
des Wegeverlaufes an aktuelle Anforderungen auf 
Grundlage der gegebenen Flächenverfügbarkeiten 
und der Absicht, ausreichende Abstände zum 
Gewässer frei zu halten.  

Mit der Fortführung der planungsrechtlichen 
Ausweisung des Weges werden nur die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
mögliche Realisierung des Weges beibehalten. Ob 
diese Wegeverbindung tatsächlich umgesetzt wird, 
ist außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu 
entscheiden. 

 

An der Festsetzung eines 
Fuß- und Radweges südlich 
des Speyerbachs wird 
festgehalten.  
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Stellungnahme NABU Neustadt/Weinstraße vom 
08.11.2013 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

s.o. s.o. 
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Stellungnahme NABU Neustadt/Weinstraße vom 
08.11.2013 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 

s.o. s.o. 
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Anlage 5  

Stellungnahme Generaldirektion kulturelles Erbe, 
direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer vom 
28.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

Der südwestliche Bereich des Planungsgebietes 
im Umfeld der Mönchsgartenstraße unterliegt 
aufgrund der Denkmaleigenschaft des Anwesens 
Winzinger Straße 76 ohnehin einem 
denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalt. 
Insofern ist bei allen baulichen Maßnahmen eine 
Beteiligung der Denkmalpflegebehörden gesichert.  

Die sonstigen Vorgaben der Generaldirektion 
kulturelles Erbe sind bereits als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Damit ist eine 
Berücksichtigung im Einzel-
genehmigungsverfahren gewährleistet; die 
Vorgaben der Denkmalpflege können somit im 
Rahmen von Baugenehmigungen auferlegt 
werden. 

Eine Berücksichtigung der 
denkmalpflegerischen 
Belange ist in ausreichen-
dem Maß gewährleistet. Eine 
Änderung des Bebauungs-
planentwurfs wird nicht 
erforderlich. 
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Stellungnahme Generaldirektion kulturelles Erbe, 
direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer vom 
28.02.2014 

Bewertung der Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 
 


